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Francisco Welter-Schultes / Piratenpartei im Rat der Stadt Göttingen 

Göttingen, 9. Juli 2020 

Dringlichkeitsantrag für den Rat am 10. Juli 2020 

Sommersemester 2020 als Kann-Semester 

Der Rat möge beschließen: 

Der Rat unterstützt die Forderung des Göttinger Kann-Semester-Bündnisses nach einem gleichnamigen 
Kann-Semester. 

Damit unterstützt der Rat die studentische Forderung, dass die Universität Göttingen sich verstärkt öf-
fentlich positioniert und hilft, ein Kann-Semester gegenüber dem niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur durchzusetzen.  

Konkret wird eine Verlängerung der Regelstudienzeit für alle Studierenden um ein Semester (das bein-
haltet  die Verlängerung von Fristen für sogenannte Mindestcreditgrenzen, Langzeitstudiengebühren und 
die BAFöG-Höchstbezugsdauer), sowie eine unbürokratische finanzielle Soforthilfe für Studierende ge-
fordert. Außerdem müssen Verträge von befristeten Mitarbeiter*innen in der Lehre mindestens um die 
Zeit der Krise zu verlängert und neue Stellen geschaffen werden, sodass die Mitarbeiter*innen der Uni-
versität dem erhöhten Lehr- und Betreuungsaufwand in diesem Semester gerecht werden können. 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich beim niedersächsischen Wissenschaftsministerium für das 
Einführung  eines „Kann-Semesters“ und entsprechender weiterer der Lage entsprechender Maßnah-
men und Hilfestellungen für Studierende und Lehrende einzusetzen 

Damit einher geht der Aufruf des Rates an die Entscheidungsgremien in Universität und Fakultäten, die 
bereits durch das Erweitern der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) geschaffenen flexibleren Regelun-
gen und Optionen z.B. bezüglich Prüfungsformen und Wiederholungsmöglichkeiten im Interesse der 
Studierenden umzusetzen. 

Begründung: 

Für viele Studierende, Lehrende und Angestellte von Universitäten bundesweit stellt das aktuelle Se-
mester eine schwierige Lage dar. Die Schwierigkeiten, die sich für Studierende ergeben, sind dabei viel-
fältig und Studierende sind unterschiedlich stark betroffen. 
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In der jetzigen Krise offenbart sich für viele Studierenden was im aktuellen universitären Bildungssystem 
falsch läuft. Die aktuelle Handhabe eines „regulären Semesters, aber online“ übt zusätzlichen Druck aus 
- auf Studierende mit Vorerkrankungen, Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen,
Studierende, die Krisenarbeit leisten, Studierende, die unter Unsicherheit, Zukunftsangst, Isolation und
akuten finanziellen Problemen leiden und Mitarbeiter*innen, die plötzlich vor neuen didaktischen Heraus-
forderungen und immensem Vorbereitungs-Aufwand stehen. Es reicht nicht, das Semester weiter laufen
zu lassen und Probleme über Ausnahmen und Härtefallanträge zu lösen. Kann-Semester jetzt, eine faire
Lösung für Alle!

Wir sehen die Universität Göttingen, sowie das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kul-
tur in der Pflicht, Voraussetzungen zu schaffen, die allen Studierenden ein gutes Studium ermöglichen. 
In der aktuellen Situation bedeutet dies die Umsetzung eines Kann-Semesters. Die Maßnahme halten 
wir aus folgenden Gründen für nötig: 

 Nicht alle Studierende verfügen über die nötigen Voraussetzungen, um ihr Studium digital fortzu-
führen (technische Ausstattung, stabile Internetzugänge etc.).

 Die lange Schließung der Bibliotheken (vor allem kleinere Fächer haben auch aktuell noch ge-
schlossen und nicht immer eine Notausleihe), hat Literaturrecherche und das Anfertigen von Ar-
beiten erschwert.

 Viele Studierende haben zuhause kein angemessenes Arbeitsumfeld. Die große Zahl an fehlen-
den Arbeitsplätzen in der Universität kann nicht durch einzelne LSG- und SUB-Angebote aufge-
fangen werden.

 Für viele ist die zeitliche Belastung durch höhere schriftliche Anteile größer geworden, ebenso
wie die Belastungen und Ansprüche des Selbststudiums. Außerdem führen die Nachholprüfun-
gen des letzten Semesters und die Prüfungen im aktuellen Semester zu einer deutlich höheren
Belastung. Die Prüfungsleistungen sind zeitlich und durch die aktuelle Situation schwerer zu be-
wältigen.

 Für Studierende mit Kind(ern) stellt die fehlende Kinderbetreuung eine zusätzliche zeitliche Be-
lastung dar.

 Die Formate der digitalen Lehre sind für Studierende und Lehrende oft neu und neben techni-
schen Problemen stellen erhöhter Vorbereitungsaufwand, Konzentrationsschwierigkeiten und der
fehlende soziale Kontakt in den Veranstaltungen ein großes (didaktisches) Problem dar.

 Eventuelle Verzögerung durch Covid-19 werden nicht pauschal als Grund für eine Förderung
über die Regelstudienzeit hinaus angenommen (Härtefall-Antrag). Durch die vielen Probleme be-
fürchten die Studierenden eine Verlängerung ihres Studiums. Langzeit- und Zweit-Studiums-Ge-
bühren stellen dabei eine finanzielle Belastung dar, sind für viele Betroffene jedoch alternativlos.

Damit wird angeknüpft an den offenen Brief der studentischen Senator*innen und der LandesAStenKon-
ferenz an die niedersächsische Landesregierung vom 30.04.2020, sowie den Senatsbeschluss vom 
20.05.2020 an der Universität Göttingen. 


